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DER ROTKREUZDIENST (FREIWILLIGE SANITATSHILFE)

Eine Hauptaufgabe des Schweizerischen Roten Kreuzes

ie sich um den alten Kern einer Stadt Gene-
Wration nach Generation neue Hiusergruppen,
neue Strassenzeilen, neue Quartiere bilden und
diese Stadt trotz Wachstum sich im Kerne gleich
bleibt, so blieb auch der Kern des Roten Kreuzes
unverindert, obwohl seine Aufgaben im Laufe der
Zeiten von jenen, die es stiitzten und trugen, in
weitsichtiger Anpassung an die wachsenden Forde-
rungen stetig erweitert worden sind.

Ursprung des Roten Kreuzes ist das Schlachtfeld
von Solferino im Jahre 1859, sind die 40 000 Ver-
wundeten, von denen viele ohne Hilfe unter Schmerz,
Qual und Pein zugrunde gehen mussten: ein grauen-
voll unnotiges Sterben. Fast nichts war von den
Armeen fiir ihre Pflege vorgekehrt worden. Ein
Verbrechen!

Henri Dunant, vom sinnlosen Leiden und Ster-
ben zutiefst erschiittert, holte die Frauen der um-
liegenden Dorfer aus den Hiusern und versuchte
mit ihnen, den Gequilten Hilfe zu bringen, die
Fiebernden zu laben, den Sterbenden Trost zuzu-
sprechen. Welch eine Qual! Keine geiibten Hiinde.
Kein Verbandstoff. Keine Medikamente. Nichts,
nichts, nichts!

Solferino liess Dunant nicht mehr los. Solches
Verbrechen durfte sich nie mehr wiederholen.
«Ueberall, in jedem Land, miissen Gesellschaften
gegrindet werden», forderte er, die sich der Ausbil-
dung von Freiwilligen fiir den Transport und die
Pflege von Verwundeten und der Bereitstellung von
Spitalmaterial zu widmen haben. Diese Freiwilligen
miissten im Notfall die Armeesanitit verstirken, ihr
zur Seite stehen, die Verantwortung fiir den Ver-
wundeten mittragen.

Heute sind Dunants Forderungen in fast allen
Lindern unseres Erdballs erfiillt; das Rote Kreuz
ist eine weltumfassende Organisation geworden, die
wiihrend der beiden Weltkriege ein Meer von Leid
zu lindern vermocht hat. Ueberall wirkte es in den
Armeen Seite an Seite mit der Armeesanitit. Auch
in unserem Lande wurde das Schweizerische Rote
Kreuz durch Bundesbeschluss vom 25. Juni 1903
sowie durch jenen vom 13. Juni 1951 als einzige
nationale Rotkreuzgesellschaft auf dem Gebiete der
Fidgenossenschaft anerkannt und als solche ver-
pflichtet, im Kriegsfall den Sanititsdienst zu unter-
stiitzen. Die Organisation der Freiwilligen Sanitits-
hilfe — der Sanititshilfe des Schweizerischen Roten
Kreuzes — ist in einem entsprechenden Bundesrats-
beschluss, der sogemannten Rotkreuzdienstordnung
vom 25. Juli 1950, geregelt worden.

Dieser Rotkreuzdienstordnung entsprechend
stellt das Schweizerische Rote Kreuz in Erginzung

des Armeesanitidtsdienstes und unter Leitung eines
vom Bundesrat zum Rotkreuzchefarzt ernannten
Sanitétsoffiziers besondere Rotkreuzformationen
auf und hiélt sie der Armee zum Einsatz bei Ver-
wundeten- und Krankentransporten, zur Verwun-
deten- und Krankenpflege und fiir besondere Auf-
gaben zur Verfiigung. Der Rotkreuzchefarzt ist der
Direktion des Schweizerischen Roten Kreuzes und
dem Oberfeldarzt fiir die Organisation der Rot-
kreuzformationen und die Ausbildung ihrer Ange-
horigen verantwortlich.

Diese Verpflichtungen des Schweizerischen Roten
Kreuzes wurzeln unmittelbar im schicksalhaften
Erlebnis Henri Dunants auf dem Schlachtfeld von
Solferino, gehoren also zum innersten Kern des
Rotkreuzgedankens; sie stellen eine der Hauptauf-
gaben unseres nationalen Roten Kreuzes dar. Je
grosser und drohender die Schwierigkeiten auf un-
serem Erdball werden, desto sorgfiltiger und
pflichtbewusster muss es sich gerade dieser Aufgabe
zuwenden.

Sie ist heute nicht leicht. Unsere Generation ist
des Krieges miide geworden. Gerade die Frau
schiebt den Gedanken an einen eventuellen Krieg
gerne weit von sich. Das Schweizerische Rote Kreuz
darf aber nicht ermiiden, bis die Sollbestinde
seiner Rotkreuzformationen erreicht sind. Arbeitet
es deshalb fiir den Krieg, wie ihm da und dort vor-
geworfen wird? Bedeuten Vorkehrungen, die un-
sere verwundeten Soldaten retten konnen, ein «Fiir-
den-Krieg-Arbeiten» ?

Wie viele Verantwortungsbewusste, verab-
scheuen auch wir den Krieg und betrachten ihn als
grosstes Ungliick, das die Menschheit befallen kann.
Wir haben erkannt, dass das Kriegefiihren kein Na-
turphinomen ist; denn kein Naturgesetz zwingt die
Menschen, sich gegenseitig zu toten. Wohl gibt es
junge Menschen, die den Krieg begriissen, um sich
bewidhren zu konnen, aber sie sprechen nicht die
ehrliche Sprache des Menschen. Wenn man den
Minnern die Wahl liesse, an einem Angriffskrieg
teilzunehmen oder nicht, wiirde sich zeigen, wie
klein dafiir die Begeisterung wire.

Nein, der Krieg ist nicht gut, er ist die
schlimmste aller Geisseln. Wir stimmen aber Léon
van Vassenhove zu — er hat dem Krieg die sehr
lesenswerte, interessante Studie «Le préjugé de la
guerre inévitable» gewidmet —, wenn er feststellt:

«Der Krieg ist einzig nur dann gerechtfertigt,
wenn ein Volk ihn fithrt, um den Angreifer zuriick-
zuschlagen, Das Durchschauen des wahren Wesens
des Krieges, das Erkennen des Krieges als etwas
Boses, darf uns nicht in den fatalen Fehler einer



Abneigung gegen die Armee fallen lassen. Die Ar-
mee kann eine Schule der Tugenden sein, wenn sie,
wie die Schweizer Armee, nicht die Verwiistung der
Erde zum Ziele hat, sondern die Verteidigung des
Vaterlandes. Nichts Beruhigenderes als der Anblick
von Miénnern, bereit, die Waffe zu ergreifen, um
die ererbte Erde, die Freiheit, die Ehre und das
Leben ihrer Lieben zu verteidigen. Gut ist deshalb,
im Falle eines Angriffs die Werte, die wir hoher
schitzen als das Leben selbst, zu verteidigen,
schlecht aber bleibt der Angriff, und die ganze Ver-
antwortung fillt auf jenen, der als erster die Waffe
gegen ein Brudervolk erhebt. Die Defensivarmee ist
die einzige Moglichkeit eines Volkes von Kultur,
die einzige Moglichkeit Europas.»

Die freiwillige Sanitdtshilfe gehort zur Armee-
sanitit und damit zur schweizerischen Defensiv-
armee. Daran, dass diese unerlisslich ist, zweifelt
keiner. Weshalb aber gehen die Anmeldungen der
Frauen, die sich fiur die Freiwillige Sanititshilfe
eignen wiirden, so spérlich ein? Haben die Frauen
noch nicht erkannt, dass es darum geht, dank sach-
gemiisser, richtig vorbereiteter Pflege und Behand-
lung im Ernstfall der Mutter den Sohn, der Frau
den Ehemann, der Braut den Briutigam, der
Schwester den Bruder zu erhalten?

Welche Frauen sich fiir die Freiwillige Sanitiits-
hilfe eignen, wie sie eingesetzt werden, dariiber
geben die nachfolgenden Berichte und Bilder Be-
scheid. Die Redaktion.

WELCHES SIND DIE ROTKREUZFORMATIONEN?

n Erginzung des Armeesanititsdienstes hat das
Schweizerische Rote Kreuz die folgenden Rot-
kreuzformationen aufgestellt:

1. Rotkreuzkolonnen,
2. Rotkreuzdetachemente.

In die Rotkreuzkolonnen werden hilfsdienst-
pflichtige Ménner und in die Rotkreuzdetache-
mente fiir den Hilfsdienst taugliche Frauen im
Alter von 18 bis 60 Jahren eingeteilt. Beide, die
Rotkreuzkolonnen und die Rotkreuzdetachemente,
werden in der Regel geschlossen eingesetzt und
einem einheitlichen Kommando unterstellt.

In die Rotkreuzdetachemente, denen wir uns in
dieser Nummer besonders zuwenden, werden ein-
geteilt: Aerztinnen mit eidgendssischem Diplom;
diplomierte Krankenschwestern der vom Schwei-
zerischen Roten Kreuz anerkannten Krankenpflege-
schulen und Krankenpflegeverbinde; diplomierte
Psychiatrieschwestern, Ausbildung vom
Schweizerischen Roten Kreuz anerkannt ist; An-
gehorige anderer Krankenpflegearten mit einem
vom Schweizerischen Roten Kreuz anerkannten
Diplom; Pflegepersonal ohne ein vom Schweizeri-
schen Roten Kreuz anerkanntes Diplom, Sama-
riterinnen, Spezialistinnen wie medizinische Labo-
rantinnen, technische Rontgenassistentinnen usw.,
soweit ihre Ausbildung den vom Rotkreuzchefarzt
aufgestellten Bedingungen entspricht; ferner Pfad-
finderinnen. Die Rotkreuzdetachemente werden im
Rahmen der Militédrsanitétsanstalten und zugunsten
des Territorialsanitiitsdienstes eingesetzt. Ferner
sieht die heutige Truppenordnung noch eine Ab-
kommandierung von Krankenschwestern und Sama-
riterinnen an die Sanitits-Eisenbahnziige sowie von
Operationsschwestern in die chirurgischen Ambu-
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lanzen vor. Alle in die Rotkreuzformationen Ein-
geteilten werden seit dem Herbst 1955 sanitarisch
gemustert.

Der Bedarf an Berufs- und Laienpersonal fiir
die vom Armeesanitdtsdienst verlangten Rotkreuz-
detachemente und  Territorial-Rotkreuzdetache-
mente belduft sich heute auf 2320 Krankenschwe-
stern, 1320 Spezialistinnen — Laborantinnen, Ront-
genassistentinnen, Arzt- und Zahnarztgehilfinnen
usw. —, 3700 Samariterinnen und 560 Pfadfinde-
rinnen.

Demgegeniiber sind heute bei der Dienststelle
Rotkreuzchefarzt die folgenden Angemeldeten fiir
die Freiwillige Sanititshilfe registriert: rund 3200
Krankenschwestern (Sollbestand iiberschritten);
rund 340 Spezialistinnen (25 Prozent des Sollbestan-
des); rund 2000 Samariterinnen (54 Prozent des
Sollbestandes); rund 170 Pfadfinderinnen (30 Pro-
zent des Sollbestandes).

Da die Wehrpflicht in unserem Lande fiir die
Frau nicht besteht, die Anmeldung also auf Frei-
willigkeit beruht, ist das Schweizerische Rote Kreuz
auf den Verantwortungssinn, das Verstindnis und
den guten Willen jener Frauen angewiesen, die
durch ihre Ausbildung befdhigt wiren, in den Rot-
kreuzdetachementen gute Dienste zu leisten.

Um den Rekrutierungskreis zu erweitern, wer-
den auf Vorschlag des Rotkreuzchefarztes dem-
nidchst Kurse fiir Spitalkrankenpflege aufgenom-
men fur Frauen und Tochter, um ihnen Gelegen-
heit zu geben, sich in die einfacheren pflegerischen
Handreichungen einzuarbeiten, diese zu iiben und
so die Kenntnisse und Fihigkeiten zu erwerben, die
von den Helferinnen der diplomierten Kranken-
schwestern in einem Rotkreuzdetachement oder im
zivilen Kriegssanititsdienst erwartet werden.



	Der Rotkreuzdienst (freiwillige Sanitätshilfe)

